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▶▶ oberlandesgericht�Hamm
nacherbe durch Löschung eines nachrangig  
eingetragenen Grundpfandrechts nicht beeinträchtigt

|� Es�entspricht�nahezu�einhelliger�Auffassung,�dass�die�löschung�eines�grund
pfandrechts,� nach� dem� keine� weiteren� Belastungen� nachrangig� eingetragen�
sind,�die�rechte�des�nacherben�nicht�beeinträchtigen�kann�(olg�Hamm�20.7.12,�
I15�W�486/11,�Abrufnr.�123238).� |

Vor� der� löschung� eines� rechts,� das� dem� schutz� des� nacherbenvermerks�
unter�fällt,� sind� die� Voraus�setzungen� des� §� 2113� BgB� zu� prüfen.� Denn� sonst�
�würde�der�schutz�des�§ 2113�BgB�leerlaufen,�da�es�eine�relative�unwirksamkeit�
einer�löschung�nicht�geben�kann.�grund�für�die�Verfügungsbeschränkungen�
des�Vorerben�ist� jedoch,�dass�seine�rechtshandlung�geeignet�ist,�die�rechte�
des� nacherben� zu� beeinträchtigen.� Denn� §� 2113� BgB� bezweckt� alleine� den�
schutz�des�nacherben,�nicht�aber�eine�weitergehende�Beschränkung�des�Vor
erben.�sind�keine�weiteren�Belastungen�vorhanden,�vermittelt�das�zu��löschende�
recht� auch� keinen� rangvorteil.� Dass� die� neubestellung� eines� gelöschten�
rechts� mehr� Kosten� verursacht� als� etwa� die� neuvalutierung� einer� Eigen
tümergrundschuld,�wird�in�diesem�Zusammenhang�zutreffend�nicht�als�recht
licher�nachteil�des�nacherben�gesehen.

Praxishinweis |�Verfehlt�wäre�es�in�diesem�Zusammenhang,�den�nachweis�zu�
verlangen,�dass�die�Zustimmung�zur�löschung�entgeltlich� (§�2113�Abs.  2�BgB)�
erfolgt.� Auch� §� 2113� Abs.  2� BgB� schützt� den� nacherben� nur� vor� solchen�
�Verfügungen,�die�geeignet�sind,�sein�recht�zu�beeinträchtigen�oder�zu�vereiteln.�
fehlt�es�danach�bereits�an�dieser�Voraussetzung,�erübrigt�sich�eine�Prüfung,�ob�
die�Verfügung�entgeltlich�oder�unentgeltlich�erfolgt.

§ 2113 BGB: Gewollt 
ist der schutz des 
nacherben und ...

... keine weitere 
Beschränkung  
des Vorerben

▶▶ niedersächsisches�finanzgericht
Beerdigungskosten für den geschiedenen ehegatten  
sind nicht als unterhaltszahlungen abzugsfähig

|� Mit�urteil�vom�19.1.10�(X�r�17/09,�BstBl�II�10,�544)�hatte�der�BfH�entschieden,�
dass�es�sich�bei�Beerdigungskosten�dann�um�sonderausgaben�handele,�wenn�
diese�auf�einer�Versorgungsverpflichtung�(§�10�Abs.�1�nr.�1a�Estg)�beruhen�und�
der�Zahlende�nicht�Erbe�ist.�nach�Auffassung�des�Klägers�K�ist�die�Übernahme�
von� Beerdigungskosten� im� rahmen� von� Versorgungs�leistungen� (§� 10� Abs.� 1�
nr. 1a�Estg)�nicht�anders�zu�behandeln�als�die�Übernahme�von�Beerdigungs
kosten,�die�auf�einer�unterhaltsverpflichtung�(§�10�Abs.�1�nr.�1�Estg)�beruhen.� |

Die�Kinder�der�Verstorbenen�hatten�das�Erbe�ausgeschlagen.�folglich�war�K�
verpflichtet,�die�Bestattungskosten�aus�den�unterhalts�zahlungen�nach�§ 1615�
Abs.�2�BgB�i.V.�mit�§�74�sgB�XII�zu�tragen.�Die�unterschiedliche�Behandlung�
nach�§�10�Abs.�1�nr.�1�Estg�und�§�10�Abs.�1�nr.�1a�Estg�ist�nach�Auffassung�des�
niedersächsischen�fg� (27.6.12,�9�K� 10295/11,�Abrufnr.� 123173)�gerechtfertigt.�
Das� fA� habe� die� Beerdigungs�kosten� zu� recht� als� „untypische“� unterhalts
leistungen� und� damit� als� außergewöhnliche� �Belastung� nach� §� 33� Estg�
�qualifiziert.�Der�Kläger�hat�revision�eingelegt�(Az.�BfH�X�r�26/12).
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